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421.A.B. 

zu 38/J Anfrageo eantwortung 

Auf eine Anfrage der Abgeordneten Dr s van Ton gel und 

Genossen, betreffend die Verurteilung der Redakteure Hellmut Andics und 

~lUthOoerhofer, teilt Bundesminister für Justiz Dr. T s c h a Cl e k 

mit, dasso:aie Generalprokuratur beim Ob nrsterl. Gericht shof am 3l.0ktober 1959 

mit der Prüfung der dieses Strafverfahren 1J !;;direffenden Akt en beauftragt 

habe. 

Als Ergeonis dieser Prüfung hat clie Generalprokuratur nunmehr mit 

Schreiben vom "17. Dezember 1959, Gw 49ID/59, im wesentlichen folgendes oe­

richtet: 

"lVIit Urteil des Strafbezirksgerichtes Wien vom 2 .Juli 1959, 2 U 

843/59-6,·wurde der Redakteur Hellmut Andics der Übertretung gegen die Sicher­

hBi t der Ehre nach den §§ 495 Abs. 2 und 491 StG. schuldig erkannt, oegangen 

da.durch, dass er in dem von ihm verfassten und in der periodischen Druckschrift 

'f,Expressl! Ur. 377 vom 26. Juni 1959 verö ffOl1tlichten Prozessbericht "Die ch~ei 

Fragen an die Geschwornen ll den Ersten StaatsQnwal t Hofrat Dr. Otto Hörma~m, 

mithin einen öffentlichen B camton, in don S"cc lIen 

a) n So angeschlagen, ging der Erste Staatsanwalt in sein Pläd.oyer. 
Eine zliveieinhalbstündige, in 'iiohleidigem Ton vorgetragene 
l1bha nd lung, deren Gemeinplätze Hedwig Courts-Mahlers gesamlll(:lt.en 
Werken entnommen schien 0.... 1I 

b) n Er verteidigt so gar dort, wo 8S keinem vernünftigen Mons chon 
einfallen vvürde, auch nur ein \!Grt der Anklag::) zu verlioren, " und 

c) " ])ie BriThnz in den Ausführungen dos l!:.nwal t s lässt die Anklage-
rede vergleichsvleise als Schulaufsatz erscheinen" 

namentlich in :Beziehung auf eine :BGrufshandlung, und zwar den Vortrag 

seines Plädoyers im Mordprozess gegen JohanE Gassnar, dem öffentlichen Spotte 

aussetzte. Er wurde nach dem § 493 stG. un-ce:r .A.mvendung des § 266 stG. zu 

oiner Arreststrafe in der Dauer von 14 Tagen v8rurteilt. 

Dor mitangeklagte Redakteur HelmutlrOoerhofer wurde der Üb ortrotung 

nach dem § 30 .Abs. 1 Pressegesotz, begangen .. dad.urch? dass er als verantvJol'tli­

eher Redakt8ur dor periodischen Druckschrift "Express tl jene Sorgfalt vernach­

lässigte, bei deren pflichtgemässer l.l.nwencbng die .1lufnahme dos oben ang"führten 

.1ll,tikels untcrbliel)8n wäre, schuldig gesprochon und. hiofür nach dem § 30 li.bs.4 

PTossegesetz zu oiner Geldstrafe in der Höho von 5000 S9 im Nichteinbringungs­

falle zu 14 Tagen Arrest ~ verurteilt. 
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2.Bciblatt :Beibla tt zur Parlamentskorrespondenz 4. Jänner 1960 

Gemäss § 5 11bs.2 Pressegesetz wurclc.die,Haftung Fritz MaIdens als cles 

Ee:rausgebcrs und der Express-Verlags-Ges.m.b.H, als Eigentümer der Zeitung 

für die über Oberhofor' verhängte Geldstrafe sowie die Kosten des Strafvor­

fahrens zur ungeteilten Hand mit den neiden Verurteilten ausgesprochen4 Gomäss 

§43 Abs.l,Pressegesetz wnrde auf Veröffentlichung dieses Urteils einschlioss­

lich der Entscheidungsgrunde in der periodisohen Druokschrift "Express". ,.. 
Uorgenausgab e, erkannt. 

Den von den b eiden Angeklagten erhobonen :Berufungen \vurde mit dem Urteil 

dos Landesgerichtes für Strafsachen Wien als :B(~ru:tungsgoricht \tom l .. Oktober 1959 
r 

13 cl BI 1865/59-18, teilweise Folge gegeben, in der Sache selbst e:rkaullt und 

dor Angeklagte Hellmut Andics der Üb8rtr~tung gegen dia Sicherheit der Ehre nach 

den §§ 495 }~bs.2 und 491 (2sFall stG.) schul~',ig gesprochen, wobei jedoch ab­

vJ"dch8nd vom Erstgericht hinsichtlich der Toxtstelle fl SO angoschlagen ging dar 

Erste Sts.atsvmwalt in sein Plädoyer ••• " eter Tatbestand nicht fur gegeben 

orachtet \lUxde und insoweit ein Freispruch gomäss § 259 Z.3 stPO .. erfolgte. 

Dementsprechend wurde auch der Schuldspruch gGgen Helmuih Ob erhofer modifiziert, 

.ldie Strafen vmrden jedöch unverändert beibohalten. Ebenso wUl~de der Eaftungs­

ausspruch des Herausgebers und des Eigentümers und die Verpflichtung zur Urteils­

veröffentlichung aus dem Ersturtoil übernommon, vvobei dio lEltztere vom Beru ... 

fungsgericht allerdings auf einen genau bezoichneten Teil der Entschoic1ungs-

grün de bc sehr änkt wurde. 

Die Generalprokuratur hatte nunmehr zu pIÜfen, inwieweit in dem vor­

lL)genden Strafverfahren, insbesondere durch das Borufungsurteil allenfalls 

das Gesetz verletzt wurde, welche Voraussetzung aliein nach § 33 stPO. ein 

Einschreiten der Generalprökuratur und in L~or Folge allenfalls eine Behebung 

clos rechtsh.7äftigen Urteil s des Bel'Ufungsgol~ichtes gcc:rechtfertigt hab en würcle. 

Sowoi t die 'beiden l~ngcklagten selbst BerufungsgrüUde geltend getilacht 

haben, hat sich das Berufungsgericht mit ilUlen sehr ausführlich auseinanderge­

S,}-G zt. Die behaupteten prozessualen NichtigkGi tsgrilnde im Sinne des § 281 Z.4 

und 5 stPO. bezogen sich auf völlig untorgoordnete, keineswegs prozess­

ontscheidende Umstände. Wenn geriigt wurde, (12.,sS nicht sämtliche in der ersten 

Inctanz vorgelegten Beilagen durch das StrQfbezirksgericht Wien zur Verlesung 

golangten, so muss darauf verwiesen werden, dass das :Bcrufu..'1.gsgoricht sämtliohe 

in erster Inst2~z von beidon Parteien vorgologten Beilagen in der mündlichen 

B0rufungsverhandlung verlesen hat, so/dass sohon durch diese Beweisergäuzung 

durch das Berufungsgericht ein etwa dem Erstgericht unt erlaufener Mangel 

saniert wurde. 
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3. Beiblatt BeibIo, tt zur Parlamcmtsko,.;::!espondenz 

In erster Linie war die Frage zu prüfen, ob die Tat des Lngoklagton 

ii.ndics rechtlich richtig als Übortretung ,';'Jgcn die Si cherhci t der Ehre nach 

d8m 2. Fall des § 491 SiG. beurteilt wurde. Das Berufungsgericht befleissigte 

sich auch b:)i Erörtorffi'lg dic)soI' Frage bosoncL;rer Gründlichkeit, indem es die 

zu diosOffi Thc)ma in Frago komDcmde Rechtsprochung und das einschlägige 3chrift­

tum sorgfältig zusamn18nstellto und anführte:, deren Übereinstiramung in allen 

l7ose'ntlichGl1 Punkton feststellte und auch die Tatbestandsm8rkmale dar i:nkrimi­

niorten Stollen für sic];1 allein und in ihrem ZUSal:lliwnhang prüfte und die 

Subsumtion vornahm. 

Dio Beurteilung der 'Tat als Üb Grtrotung g(~gen die 'Sicherheit der Ehre 

nach don §§ 495 1~bs$2 und 491 2.Fall stG. skht mit dem Gesetz im Einklang. 

Di'.j von clon oeic1en l~ngoklagten vertretene Iloinung 9 dass os sich um oinen Fall 

zulässiger Kritik handle, clie - gleiCh d,3r :::'n eiLrwr künstlerischen Leisturrg 

ohn8 Einschränkung zulässig sei, vGrmochto ehe Gcnoralprokuratur nicht zu 

tGilen. Wortlaut und Sinn, abor vor all'.no. c~or Ton dos Zeitungsartikels l3ssen 

(lautlich orkennen, dass os dem Verfasser nicht um üil'le sachliche Kritik 

dos PlädoY3rs ~ also des v7erkes gegangen ist 9 sondern um einEm persönlichen 

Lngriff b,:;gen die Person des st aat sanwaltos, -wobei c,io Tendenz! ihn in 0.01' 

Öffentlichkeit lächerlich zu machen~ klar zutcge trat. Die Berufung auf § 43 

Lbs.l des Ul'heberrechtsgosetzes,l wonach aucl~ Reden, die. in t§rfe,hren vor dem. 

Gerichten gehalton werden, als IIVlerke der Literatur" gelten und dement13P~,-"ocl18nd 

k:citisch b':;urteilt werden können, geht zur Gänze fehlo Dass es sich nioht um 

die iJ!ürdib-'U.nb, Besprechung und Beurteilung c:ines der Literatur zuzuzählenclon 

"("lorkes handelte, sondern die Tendenz des Vcrfa8sers ausschliesslich dahin ging, 

dun öffentlichen l\.nkläger vor breitester Öfientlichkei t läoherlich zu machen, 

hat das Be:rufungsgericht unter anderem zutreffend daraus gGfolgort~ dass aEl 

1. Juli 1959 vom Erstangeklagten ein weiterer Lrtikel verfasst und im ilExpl'css" 

vröffontlicht -iJUrde 9 vJorin unter dem Titel "Die Mühle der GorechtigkGi-J:;1l 

der Verwunderung darüber Lusdruck gegeben VlUl~c1o, dass dom Ersten Staatsanwalt 

Hofrat Dr. I-Iörmann vom BundosministerilL'll für Justiz wegen seinor Tt;,tigkcit 

im Gassnor-Prozess noch nicht sein Pensionic:rungsgesuch bewilligt worden sei. 

Weym das nunmehr rechtskräftige Ul"tcil im vorliegenden Verfahren 

in verschiGdenen Kreisen der Öffentlichkeit B odenken erregte und sogar als 

goeignet bezeichnet wurde, die verfassungsD1ä'.sig garantierte Pressofre ihoi t 

einzuschränken, darf hiezu bomel'kt werden, c:'2r.SS die Reaktion der Öffont­

lichkeit auf diesos Urteil eine durchaus untc:rschiGcUiche "'lar l.1.nd massgooonclo 

Persönlichkoiten, dio don inkriminierton l...rtikel gelesen hatten und sich der 
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4. Be iblatt 4. Jänner 1960 

'I'ragwoi to soines Inhaltes b ewuss t waren, ciccrin nicht nur eine offons ichtlicho 

V:.n:spottung dos öffentlichen .LnklägGrs
l 

SOl1c"'_'rl1 einG Vorhöhnung der Justiz 

überhaupt erblicken, die geeignet sei, in Y.'cdtc)ll Bevölkürungskreison das 

.. ':.nsohen der Rechtsprechung und das Vertrauon in sie zu untergraben 

(vgl. die Zusc:b...rift des Präsidenten der Fi'l1()r Rochtsanwaltskammer 

Dr. I-M.mlG an cHo Tageszeitung "Die Fresset! vom 11.Oktoher 1959, sowie 

Malaniuk: "Presse, Memungsfroiheit un.d Inmmlität" in dClr VTochcmzeitung 

tiDie Furcho", Jahrgang 1959, Nr.44). 

Dia Berufung auf die "vorfassungsmässig garantierte Pressefroihoit" 

HUSS abor aus rechtlichen Erwägungen versagen. J,rtikol 13 des Staatsgrul1cl­

g.;setziJs vom 21.Dezember 1867, RGBl.~Jr.142, übor die allg8meinen Rechte 

der Staatsbürger, besagt, dass IIjedermann ("':.ces R'"cht hat, durcn VJort, Schrift~ 

Druck oclor l)ildliche Darstellung SeillG Mo mung innorhalb der gesetzlichen 

Schr[U'lken frei zu äusscrn3 die Presse darf \'iodor unt Gr Zensur gostell t, noch 

c1tu'ch cL2S Konzessionssystem beschränkt -,-':.:;rclc;n. Ldministrativo Postverboto 

findGll auf inländische Ilruckschrifton k8ülc Lm;endtmg". 

Es ,'Jar nio zv7oifolho.ft J und os ist insbesondere in den zah.lreichon 

Iliskussioncm cler letzten Jahre immc;r wiedor zum Ausdruck gobro.cht worden, 

(1::-sB die Bcstimmungen des allgom(,inen Strafgcsetzes - bosonders jene Tatbo­

f:Jtäncle, die durch Vlortäusserungün verwirklicht YJorden (und hiezu gehöron 

sE~mtliche Übertretungen gog'3n die Sichorheit der Ehre) auch für Presse.,.. 

orgallo gc;lton,. '(T!ürdo man seIhst die Bostimrrmngcm dos § 1 Pressegesetz, ',70nach 

dia FroilL;i t der Prasse gewährleistet ist und .nur dOll 13 c)schränkungen unt,r­

li;,gt, die durch clieses Gesetz bestimmt sind, YJörtlich auslegen und ihr die 

D,;utung gelJ en, dass alle an der Horste llung () inc;s Druckwerkes bet eiligt 01-:;' 

P'rsonoll nUl~ an die Vorschriften des Prossogc;setzus, nicht abor an andere, 

ihre Freizügigkeit wirklich oclor vermointlich hemmende Bestililll1ungen gebundon 

s:i.nd, so Y1~i:i.~o damit für don Standpunkt dar bc,idon Lngoklagten gleichfalls 

nichts g()·r,'onnen. In den Bestimmungon des 4. l.oschnittos dos PressogesetzDs 

üb er die sogemannt en Presseinhaltsdelikte u;'lcl insbosondere in j enor dos 

§ 29 l;.1)s.l vdrd vom Gesot zgober ausdrücklich vo rfügt, dass die VerantTlOrt­

lichkoit für Handlungen, doron Strafbarhdt durch den Inhalt eiil0s Dl~ucl\TIG:rkos 

begründet \iird, sich n8 eh don allgeEle inun Stre fgese tzon bestimmt. Ü1)Grclicm 

kommt abor in clen Materialien ZUtll Pressegesotz 1922 unIIlissvorständlich ZUEl 

.L.uf,druck, ebSB die Freiheit nicht in Zügellosigkoi taus arten 9 sondorn via 1-

T:lOhr ihr Gegengewicht in gewissen gesetzlichem Garantien finden solle? wolche 

cUe; Intorossen der Gesamtheit und jedes oinzGlnen gJgon tJ'oergriffe der Pro8so 

mZl.ssvoll, abor wirksam zu schützen hätten. 
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Die Guneralprokura tur h8gt auch lc i:n.o Bedenken gegen die :in Grst 0r 

und zw;;i t r Instanz angeordneto Vorö ffont lichung nicht nur dea Urteilssprucho8
9 

sondern auch eines Teiles der Ent scheidung,'3 ßTünde. TIiese Massnar..rJe finckt 

im t'ort laut und in Sinngohal t des § 43 L.bs.l und 2 Prcssegesotz ihre volle 

TIGCkllng.i:.~ird auch von öLieser Massn~.h[l13 nur iJc)lten Gebrauch gemacht, so 8l'­

v,oist sio sich gGrade im gegonstäncllichon Fall, der in dor Öffentlichkoi t, 

in Prcss(~ und Rundfunk in broi t ost er Forn 6rört ort ,vurdC). als zweckmässig, 

da sich das breit e Publikum aus dem vor allem den juristischon NotYJondigkoiten 

Rochnung tragemden Urtoilaspruch kein -orschörfcndes Bild über .den Sachv0rJinl t 
/. 

zu machen vornag. TIas Borufungsgericht hat cventueül auftauchendmSchwiorig­

lc,i t on und Hiirten ohnodies Rc:chnung g·~tragcJ.l und don zur Veröf'fontlichung 

o0stimnton Teil der Entscheidungsgründe gUlliJ.U bGstinnt, abgogrenzt unc.l durch 

Zusammons'cellung .der wesentlichon Verf'ahronsorgebnisse und dar für dio 

Stl~afbemessung massgeblichel1l Umste_lldo die lllr cl2S Verständnis des Lesars 

.::rford,;rlich;, Fassung gagabon. Die Zulässigkc;it der Veröffentlichung von 

Eiüscheic.lU1.gsgründen \ivird auch vom Schrifttum einhellig bejaht. 

Es war 'noch die Frage zu prüfen~ ob die nach den bisher in Österreich 

:~-:'lt;cmden Gesetzen vollkonlnon aindeutige R,:;clltslage nicht durch das Ink2:'aft­

tr: .. ·ten der Koltlvention zun Schutz der Menschenrechte und Grundfreihaiten , 

(lJGBl • .Nr.210/1958) eine Änderung erfahren 118,t. Es kal~n dahingestollt bbiben, 

olJ die KO~1V3nt ion znfolge einer !I generellen Transformat ion!! aus dem Völkerrecht 

in das innJrstaatliche Recht üborgutroten ifJt und hier sogar den Rang oinos 

V.rfassungsgo8otzes gcniosst. Stünde sio. un'~~:r dieser L.nnahne zu den BostLllnUn-

".';)11 des l..1'-[;.13 cles Staatsgrundgosotz()S uncl j.:nen des Pressegesetzes 

8pruch, 80 könnto sio als (las jüngere Verf.:::,sr:mngsgesetz den Vorrang vor 

c1i()sün bi.::iclon Gesotzen in Lnspruch nehmen. Von einer .Änder1.mg dor Roch-Gsl;:'lgo 

Cl.uf dom Gobiet clos Prossorochtos durch die gonarmto Konvont.ion kann je doch 

nichtdio l"Locle sein. L.rt ikcl 10 best immt in so inem 1 • .Lbsatz, dass "j oclo1'mam1 

Lüspruch c:\uf freie Meinungsäussorung hat. j)i'ses Rocht schliesst die Freiheit 

der Meinung und die Freihoit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrich-Gon 

oc,or Idoen ohno Eingriff öffuntliche:r bol'lÖrC1.cm und ohne Rücksicht auf kü1C1..:;S-

gTGllZGn oin". 

Dor somit auch durch die Konvention vorküncGJto Grundsatz der Prosso-

fruihoit wird. j oc1och von ihr salbst sogleich auf ein für die übrigen B olo.ngc 

(lus staatlichen und dos privaten Lebens ortri:~glichos Nlass rostringiort. 

Im 1o.b8.2 dos l~rtike.ls 10 hoisst os nämlich~ !1TIa die .Ausübung dieser FroihoitE)ll 

Pflichton un~l Verantwortung ni t sich bringt, kann sio bestilluaton vom G:::so'Sz 

I 
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6. Beiblatt Beiblatt zur ParlrunimtskoTr.8_i?Pondenz 4. Jänner 1960 

vo rgo s oh8non Formvo rs chriften, B cdingungt:m, :c ins chränkungen oder 'Str af­

cLrohungen untorworfen 1.qerdon, wi e sio in eineT domokrat ischen Gesell sch::d't 

im Int<3ressa dar nationalen Sicherheit. dor t _Tritorialon Unvarsehrthei t 
~ 

oclc,r dar öffontlichen Sicherhoi t, der l:mfr:Jchtcrhal tung d~r Ordnung und 
, " -

(br Verbrochonsvorhütung ; (los Schut zos der Gesundhoi t und (tor ::Vlpra19 dos 

Schutz,)s c1osguton Rufes odor der Rechte 2.Ylcl,-,rcr unentbehrlich sind, um c",j.e 

Verbreitung. von vertraulichen Nachrichten Z"L~ verhindern oder das Anso.hen 

und die Unparteilichk:~,it der Rechtsprochung zu gowährleisten." 

Es zeigt sich somit, (lass von einom Eingriff in die verfassungs­

mä$sig garantierte PressefreLhoit durch do,s vorliegende Urteil ;;mch nach 

0.em Tiortlaut der Konvention nicht g8sprochen wordon kann. 

Ansohen und UnparteilicD..koit der Rechtsprechung werdün auch durch 

porsönlich herabsetzende, höhnische und gohässige Berichto übor die Tätigkeit 

des Staa tSEmnaltes, der ja gemäss §§ 3 uno. 34 der stpo. äusserst wichtige und 

<ins V crtrnuen dor Öffentlichkoit in seine O1Jj oktivi tät und Sachlichkeit 

erh:dschcmdo L.ufgaben innerhalb der StrafrochtspflGge zu erfüllen hat, 

boeinträchtigt. 

70nn Abs.2 des ~rtikels 10 der Konvontion von einer Einschrälucung 

dur Pressofreiheit durch die "in einer dUdolccatischen Gesollschaft im In­

teresso e;r Lufrechterhaltung der Ordnung unontbohrlichen Stro.fdrohunß'on" 

f;pricht, so darf nicht übersehen liJerden, c1o'.[:8 daD.it an eine feste Tradition 

in jenen Ländern, dÜJ der Konvention zum VoriJild diontcm., angeknüpft vlirrl .. 

In den Staat en des anglo-amorikanischen Rochtskreises b esteht seit j ohor der 

D::.griff zncl der Tatbestand dos !1 contempt of court" (Vorächtlichmachunc clüs 

G<;richtus). Darunter wird jude Haltung oder lussorung - auch in der Pr,JS80 

vorstanden, die geeignet ist, entv-Joder die UIwbhängigkoit der Gerichtsbark;:;it 

o der auch nur das Vertrauen der LllgumeiIlh :it in die Rechtsprechung zu er­

schüttern o5.cJr zu gefährden. J)araus orgibt·s::'ch, dass in vielen Staaten, 

doren demokratische Gesotzgübung über jeclon Zweifel orhaben ist, die Vel'­

unglimpfung von Gerichten unc1 Justizfunktionären einor noch wesentlich 

schärferen .L.hndung unt crlii.Jgt als in Östorr'Jich. 

Aus allen dinsen Gri5nd.en kommt die; Genero,lprokuratur zu dem Ergebnis, 
dass das eingangs erwähnteNrteil des Landes gOTicht os \,'ion als Berufungsgoricht 
mit den goI t enden Gesetzen voll im Einklo,ng steht, 'ilGshalb sie ~1%iner ihr 
zustehcmclen Lmtsho,ndlung (§ 33 stPO.) kOD1.Cn Lnlass findet.l!-

Zusammenf8,ssend erlaube ich mir cbher festzustellen, dass ich :. 
dLJser von der Ganeralprokuro.tur vertretenon ollen wiedorgegeaenen lmffassung 
beitrete und in Übereinstimm.un§;" mit der von ;~;or Güneralprokuratur vorgenommo­
nen Überprüfung eine iLl Strafverfnhren gegen lIellmut l~ndics und Helmuih 
Oborhofer vorliegonde Gesotzesverletzung nicht orblicken kann. Lus diesen 
G:c:ünclo n sohe ich mich auch zu irgcndwol chon i70i t aron Vorfügungen ni cht 
v(~l"anlQsst • 

-.,~.-.o.:-.-
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